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Öffnungszeiten des Landratsamtes Oberallgäu: 
        

Erweiterte Öffnungszeiten des Bürgerservicebereiches (Telefon 08321/612-900) im Landratsamt: 
Montag 7.30–17.00 Uhr   Dienstag 7.30–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag 7.30–16.00 Uhr   Freitag 7.30–12.30 Uhr

Sprechstunde für Unternehmerinnen und Unternehmer zu finanziellen Fördermöglichkeiten: Donnerstag 9.00-12.00 Uhr, Terminvereinbarung unter Tel.: 08321 / 612-342

Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb dieser Zeiten Termine zu vereinbaren.
Aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie im Internet unter www.oberallgaeu.org/stellenangebote oder Tel. (08321) 612-211

Ärztlicher Notfalldienst

Notarzt, Rettungsdienst und Krankentransport sind bayernweit unter der 
Telefonnummer 112, auch aus Mobilfunknetzen zu erreichen. 
 
Am 24., 25.  und 26. Dezember 2022 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst 
(Notfalldienstarzt, Augenarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt und Frauenarzt) für 
das gesamte Oberallgäu, Kempten und den Altlandkreis Kempten unter 
der neuen Nummer 116117 zu erreichen.

Parallel dazu gilt aber weiterhin die alte bayerische Telefonnummer 
01805 / 191212.

Zahnärztlicher Notfalldienst  
im Altlandkreis Sonthofen

Der Notfallzahnarzt ist zu erreichen für den 24. Dezember 2022 unter 
Telefon 08321/4930, für den 25. Dezember 2022 unter 08321/4930 und 
08365/673 und für den 26. Dezember 2022 unter 08326/251. Notfallsprech-
stunden von 10.00 bis 12.00 und von 18.00 bis 19.00 Uhr. 
Der Notfallzahnarzt für den Bereich Kempten ist in der Kemptener Aus-
gabe dieser Zeitung unter der Rubrik „was, wo, wer, wann“ aufgeführt.

Sonntags- und Nachtdienst  
der Apotheken

Sonthofen, Immenstadt, Blaichach, Oberstdorf,  
Fischen, Bad Hindelang:
am 24. Dezember 2022: Allgäu-Apotheke, Sonthofen, 
Grüntenstraße 24, Telefon 08321/83445
am 25. Dezember 2022: Adler Apotheke, Sonthofen , 
Promenadestraße 5a, Telefon 08321/22899
am 26. Dezember 2022: Stadt Apotheke, Immenstadt, 
Kirchplatz 3, Telefon 08323/8524 
und Hubertus-Apotheke, Oberstdorf, 
Weststraße 11, Telefon 08322/4644

Oberstaufen:
am 24. Dezember 2022: Hochgrat-Apotheke, Oberstaufen, 
Hugo-von-Königsegg-Straße 4, Telefon 08386/4583
am 25. Dezember 2022: St. Ulrich-Apotheke, Lindenberg,  
Hauptstraße 61, Telefon 08381/1452
am 26. Dezember 2022: Post-Apotheke, Weiler-Simmerberg,  
Bahnhofstraße 9, Telefon 08387/8383 

Altusried, Betzigau, Buchenberg, Dietmannsried, Durach, Lauben, 
Sulzberg, Walten hofen, Wiggensbach:
am 24. Dezember 2022: Martinus-Apotheke, Waltenhofen, 
Rathausstraße 2, Telefon 08303/424 (18.00 bis 20.00 Uhr)
am 25. Dezember 2022: Christophorus-Apotheke, Durach, 
Bürgermeister-Batzer-Straße 1, Telefon 0831/564657  
(18.00 bis 20.00 Uhr)

Diensthabende Apotheken in Kempten:
am 24. Dezember 2022: Bären-Apotheke, 
Aybühlweg 36, Telefon 0831/85257
am 25. Dezember 2022: Bahnhof-Apotheke, 
Bahnhofstraße 12, Telefon 0831/5226622
am 26. Dezember 2022: Burg-Apotheke, 
Kronenstraße 11, Telefon 0831/27356

Es wird gebeten, den Sonntagsdienst nur in dringenden Fällen in 
Anspruch zu nehmen!

Bekanntmachung der Gemeinde Blaichach

Zweite Verordnung der Gemeinde Blaichach
zur Änderung der

Verordnung über die Parkgebühren in der Gemeinde Blaichach
(Parkgebührenordnung)

vom 12.12.2022

Aufgrund von § 6 a Abs. 6 und Abs. 7 des Straßenverkehrsgesetzes 
(StVG), § 10 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) und § 13 Straßenver-
kehrsordnung (StVO) erlässt die Gemeinde Blaichach folgende Verord-
nung über die Parkgebühren in der Gemeinde Blaichach:

§ 1
Änderungsbestimmungen

Die Verordnung über die Parkgebühren in der Gemeinde Blaichach (Park-
gebührenordnung) vom 26. Juni 2020 wird wie folgt geändert:

§ 2 (Gebühren) erhält folgende Fassung:

Für die in § 1 genannten Parkräume werden die Gebühren wie folgt 
festgesetzt:

Art Parkraum A Parkraum B

bis zu 30 min Parkzeit gebührenfrei gebührenfrei

Halbtagesticket (bis zu 4 Stunden) 4,00 € 2,50 €

Tagesticket (bis zu 12 Stunden) 8,00 € 5,00 €

Ganztagesticket (bis zu 24 Stunden) 10,00 € 8,00 €

Im Parkraum A werden in Verbindung mit einem Ganztagesticket auch 
weitere Tage angeboten. Die Gebühr beläuft sich bei Folgetagen (unmit-
telbar im Anschluss folgende Tage) auf 5,00 € pro Tag.

In den Gebühren ist die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen 
Höhe enthalten.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt zum 01. Januar 2023 in Kraft.

Blaichach, den 12.12.2022

gez.: Christof Endreß, Erster Bürgermeister 349

Bekanntmachung der Gemeinde Blaichach

Satzung
über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze

der Gemeinde Blaichach
(Hebesatzsatzung)

vom 12.12.2022

Die Gemeinde Blaichach erlässt aufgrund der Art. 22 Abs. 2, Art. 23 ff. der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22.08.1998 (BayRS 2020-1-1-1), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22.07.2022 (GVBI. S. 374) und Art. 18 des Bayer. Kommu-
nalabgabengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 04.04.1993 
(BayRS 2024-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.12.2021 (GVBI. 
S. 638) in Verbindung mit § 25 Abs. 1 und 2 des Grundsteuergesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.08.1973 (BGBI. l S. 965) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.07.2021 (BGBI. l S. 2931) und 
§ 16 Abs. 1 und Abs. 2 des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBI. l S. 4167), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19.06.2022 (BGBI. l S. 911), folgende Satzung:

§ 1
Hebesätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden 
wie folgt festgesetzt:
1.  Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) 

Haushaltsjahr 2023 und Folgejahre: 330 v. H.

2.  Grundsteuer B (für Grundstücke) 
Haushaltsjahr 2023 und Folgejahre: 410 v. H.

3.  Gewerbesteuer 
Haushaltsjahr 2023 und Folgejahre: 400 v. H. 
 

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
vom 06.12.2021 außer Kraft

Blaichach, 12.12.2022

gez.: Christof Endreß, Erster Bürgermeister 350

Bekanntmachung der Gemeinde Blaichach

Dritte Satzung
zur Änderung der

Satzung für die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages
in der Gemeinde Blaichach

Vom 12.12.2022

Auf Grund des Art. 6 des Kommunalabgabengesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 4. April 1993 (GVBl. S. 264; BayRS 2024-1-I), 
zuletzt geändert durch Artikel 78 Absatz 6 des Gesetzes vom 25. Febru-
ar 2010 (GVBl S. 66, 130), erlässt die Gemeinde Blaichach folgende 
Satzung:

§ 1
Änderungsbestimmungen

Die Satzung für die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages vom  
17. November 1978 wird wie folgt geändert:

1. § 3 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Der Beitragssatz beträgt 7 v.H.“

2. § 3 Abs. 5 erhält folgende Fassung:

„(5)  Der Mindestbeitragssatz beträgt bei einem – durch Schätzung zu 
ermittelnden – branchendurchschnittlichen Anteil des Gewinns am 
Umsatz von

    0 – 5 v.H. 0,0875 v.H.
über     5 – 10 v.H. 0,2625 v.H.
über   10 – 15 v.H. 0,4375 v.H.
über   15 – 20 v.H. 0,6125 v.H.
über          20 v.H. 0,8750 v.H. “

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft.

Blaichach, den 12.12.2022

GEMEINDE BLAICHACH

gez.: Christof Endreß, Erster Bürgermeister 351

Bekanntmachung der Gemeinde Blaichach

1. Satzung 
zur Änderung der

Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer

(Zweitwohnungssteuersatzung)

vom 12.12.2022

Aufgrund des Art. 22 Abs. 2 der Bayerischen Gemeindeordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, 
BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 5 Abs. 2 des Gesetzes 
vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) und des Art. 3 des Bayerischen 
Kommunalabgabengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. 
April 1993 (GVBl S. 264, BayRS 2024-1-I) zuletzt geändert durch § 5 
Abs. 7 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) erlässt die 
Gemeinde Blaichach folgende Satzung:

§ 1
Änderungsbestimmungen

Die Satzung für die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer vom 8. Mai 
2020 wird wie folgt geändert:

1. § 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1) Die Steuer beträgt jährlich 20 v.H. der Bemessungsgrundlage (§ 4). 

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft.

Blaichach, den 12.12.2022

gez.: Christof Endreß, Erster Bürgermeister 352

Bekanntmachung der Gemeinde Blaichach

Satzung für die Erhebung einer Hundesteuer
(Hundesteuersatzung - HStS)

der Gemeinde Blaichach
vom 12.12.2022

Aufgrund von Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
erlässt die Gemeinde Blaichach folgende Satzung für die Erhebung der 
Hundesteuer:

§ 1
Steuertatbestand

Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Gemeindegebiet 
unterliegt einer gemeindlichen Jahresaufwandsteuer nach Maßgabe dieser 
Satzung. Maßgebend ist das Kalenderjahr.

§ 2
Steuerfreiheit

Steuerfrei ist das Halten von

1. Hunden allein zu Erwerbszwecken, insbesondere das Halten von
 a) Hunden in Tierhandlungen,
 b)  Hunden, die zur Bewachung von zu Erwerbszwecken gehaltenen 

Herden notwendig sind und zu diesem Zweck gehalten werden,

2.  Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariterbundes, 
des Malteser-Hilfsdienstes, der Johanniter-Unfallhilfe oder des Tech-
nischen Hilfswerks, die ausschließlich der Durchführung der diesen 
Organisationen obliegenden Aufgaben dienen,

3. Hunden ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben,

4.  Hunden, die von Mitgliedern der Truppen oder eines zivilen Gefolges 
verbündeter Stationierungsstreitkräfte sowie deren Angehörigen gehal-
ten werden,

5.  Hunden, die von Angehörigen ausländischer diplomatischer oder 
berufskonsularischer Vertretungen in der Bundesrepublik Deutschland 
gehalten werden,

6.  Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tierasylen 
oder ähnlichen Einrichtungen untergebracht sind,

7.  Hunden, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen bestanden 
haben und als Rettungshunde für den Zivilschutz, den Katastrophen-
schutz oder den Rettungsdienst zur Verfügung stehen,

8.  Hunden, die für Blinde, Taube, Schwerhörige oder völlig Hilflose 
unentbehrlich sind.

§ 3
Steuerschuldner; Haftung

(1)  Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. Hundehalter ist, wer einen 
Hund im eigenen Interesse oder im Interesse seiner Haushalts- oder 
Betriebsangehörigen aufgenommen hat. Als Hundehalter gilt auch, 
wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder auf 
Probe oder zum Anlernen hält. Alle in einen Haushalt oder einen 
Betrieb aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern gemein-
sam gehalten.

(2)  Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde, sind 
sie Gesamtschuldner.

(3)  Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes für die 
Steuer.

§ 4
Wegfall der Steuerpflicht; Anrechnung

(1)  Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen in weniger als 
drei aufeinander folgenden Monaten im Kalenderjahr erfüllt werden.

(2)  Tritt an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hundes, für den 
die Steuerpflicht im Kalenderjahr bereits entstanden und nicht nach 
Abs. 1 entfallen ist, bei demselben Halter ein anderer Hund, entfällt 
für dieses Kalenderjahr die weitere Steuerpflicht für den anderen 
Hund. Tritt in den Fällen des Satzes 1 an die Stelle eines verstorbenen 
oder veräußerten Hundes ein Kampfhund, entsteht für dieses Kalen-
derjahr hinsichtlich dieses Kampfhundes eine weitere Steuerpflicht 
mit einem Steuersatz in Höhe der Differenz aus dem erhöhten Steu-
ersatz für Kampfhunde und dem Steuersatz, der für den verstorbenen 
oder veräußerten Hund gegolten hat.

(3)  Ist die Steuerpflicht eines Hundehalters für das Halten eines Hundes 
für das Kalenderjahr oder für einen Teil des Kalenderjahres bereits in 
einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland entstanden 
und nicht später wieder entfallen, ist die erhobene Steuer auf die 
Steuer anzurechnen, die dieser Hundehalter für das Kalenderjahr nach 
dieser Satzung zu zahlen hat. Mehrbeträge werden nicht erstattet.

§ 5
Steuermaßstab und Steuersatz

(1) Die Steuer beträgt

für den ersten Hund 100,00 €
für jeden weiteren Hund 200,00 €
für jeden Kampfhund     1.000,00 €

Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt wird, sind bei der 
Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. Hunde, für die die 
Steuer nach § 6 ermäßigt wird, gelten als erste Hunde.

(2)  Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund rassenspezifischer 
Merkmale, Zucht und Ausbildung von einer gesteigerten Aggressivität 
und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren auszugehen ist. 
Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift sind alle in § 1 der Verord-
nung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit 
genannten Rassen und Gruppen von Hunden sowie deren Kreuzungen 
untereinander oder mit anderen Hunden.

§ 6
Steuerermäßigungen

Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für

1.  Hunde, die in Einöden gehalten werden. Als Einöde gilt ein Anwesen, 
dessen Wohngebäude mehr als 500 m Luftlinie von jedem anderen 
Wohngebäude entfernt ist.

2.  Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inhabern eines 
Jagdscheins ausschließlich oder überwiegend zur Ausübung der Jagd 
oder des Jagd- oder Forstschutzes gehalten werden, sofern nicht die 
Hundehaltung steuerfrei ist. Die Steuerermäßigung tritt nur ein, wenn 
die Hunde die Brauchbarkeitsprüfung oder eine, ihr gleichgestellte 
Prüfung nach § 21 der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen 
Jagdgesetzes mit Erfolg abgelegt haben.

Die Steuerermäßigung nach Satz 1 kann nur für jeweils einen Hund des 
Steuerpflichtigen beansprucht werden. Sind sowohl die Voraussetzungen 
des Satzes 1 Nr. 1 als auch des Satzes 1 Nr. 2 erfüllt, wird die Steuer nur 
einmal ermäßigt.

§ 7
Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung  

und Steuerermäßigung 

(1)  Steuerermäßigungen werden auf Antrag gewährt. Der Antrag ist bis 
zum Ende des Kalenderjahres zu stellen, für das die Steuerermäßigung 
begehrt wird. In dem Antrag sind die Voraussetzungen für die Steuer-
ermäßigung darzulegen und auf Verlangen der Gemeinde glaubhaft zu 
machen. Maßgebend für die Steuerermäßigung sind die Verhältnisse 
zu Beginn des Kalenderjahres. Beginnt die Hundehaltung erst im 
Laufe des Kalenderjahres, ist dieser Zeitpunkt entscheidend.

(2)  Für Kampfhunde wird keine Steuerbefreiung nach § 2 Nr. 7 und 8 und 
keine Steuerermäßigung gewährt.

§ 8
Entstehung der Steuerpflicht

Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des jeweiligen Kalenderjahres 
oder – wenn der Steuertatbestand erst im Verlauf eines Kalenderjahres 
verwirklicht wird – mit Beginn des Tages, an dem der Steuertatbestand 
verwirklicht wird.

§ 9
Fälligkeit der Steuer

Die Steuerschuld wird erstmals einen Monat nach Bekanntgabe des Steu-
erbescheides fällig. Bis zur Bekanntgabe eines neuen Steuerbescheides 
ist die Steuerschuld jeweils zum 15. Februar eines jeden Jahres fällig und 
ohne Aufforderung weiter zu entrichten.

§ 10
Anzeigepflichten und sonstige Pflichten

(1)  Wer einen über vier Monate alten, Hund hält, muss ihn innerhalb 
eines Monats nach Anschaffung unter Angabe von Herkunft, Alter 
und Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck 
im Sinne des § 2 erfolgt und gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter 
Nachweise der Gemeinde melden. 

(2)  Wer einen unter vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines 
Monats nach Vollendung des vierten Lebensmonats des Hundes unter 
Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob die 
Hundehaltung zu einem Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und gegebe-
nenfalls unter Vorlage geeigneter Nachweise der Gemeinde melden.

(3)  Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt die 
Gemeinde eine Hundesteuermarke aus, die der Hund außerhalb der 
Wohnung des Hundehalters oder seines umfriedeten Grundbesitzes 
stets tragen muss. Der Hundehalter ist verpflichtet, einem Beauftrag-
ten der Gemeinde die Steuermarke auf Verlangen vorzuzeigen; werden 
andere Personen als der Hundehalter mit dem Hund angetroffen, sind 
auch diese Personen hierzu verpflichtet.

(4)  Der steuerpflichtige Hundehalter (§ 3) soll den Hund innerhalb eines 
Monats bei der Gemeinde abmelden, wenn er ihn veräußert oder sonst 

abgeschafft hat, wenn der Hund abhandengekommen oder tot ist, oder 
wenn der Halter aus der Gemeinde weggezogen ist. Mit der Abmel-
dung des Hundes ist die noch vorhandene Hundesteuermarke an die 
Gemeinde zurückzugeben.

(5)  Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steuerer-
mäßigung weg, ist das der Gemeinde innerhalb eines Monats nach 
Wegfall anzuzeigen.

§ 11
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
vom 20. April 2006 außer Kraft.

Blaichach, 12.12.2022

gez.: Christof Endreß, Erster Bürgermeister 353

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 08.12.2022 (Bpl.
Nr. 0984/22) eine Wohnraumerweiterung KG, Gundelsberger Weg 19, in 
Fischen i. A. (Fl.Nr. 2788), Gemarkung Fischen i. Allgäu, bauaufsichtlich 
genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg  
in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form mög-
lich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 

Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerich-
ten infolge der Klageerhebung eine Verwaltungsgebühr fällig. 

gez.: Irmgard Adam

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 3.16, und 
bei der Gemeinde Fischen i. Allgäu, 87538 Fischen i. Allgäu, Am Anger 
15 eingesehen werden.
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Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 12.12.2022 (Bpl.
Nr. 1289/20T2) einen Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage,  
2. Tektur vom 14.10.2022 zur Änderung im Treppenhaus Nord sowie eine 
geänderte Anordnung einiger Kellerräume in der Ebene 0, Memminger 
Straße 5 a und 5 b, in Dietmannsried (Fl.Nr. 7/8), Gemarkung Dietmanns-
ried, bauaufsichtlich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg  
in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form mög-
lich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 

Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerich-
ten infolge der Klageerhebung eine Verwaltungsgebühr fällig. 

gez.: Karl-Heinz Pfeil

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 3.16, 
und beim Markt Dietmannsried, 87463 Dietmannsried, Rathausplatz 3, 
eingesehen werden.

Karl-Heinz Pfeil 355

Satzung
für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung

der Gemeinde Burgberg i.Allgäu
(Wasserabgabesatzung - WAS)

vom 13.12.2022

Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und Abs. 2 und 
3 der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Gemeinde Burgberg i. Allgäu 
folgende Satzung: 
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§ 1
Öffentliche Einrichtung

(1)  Die Gemeinde betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Wasserver-
sorgung für das Gebiet des Hauptortes Burgberg sowie die Orts-
teile Erzflöße und Ortwang. Ausgenommen von der gemeindlichen 
Wasserversorgung sind die Ortsteile Agahtazell (Versorgung durch 
Wassergenossenschaft) sowie Auf dem Ried und Häuser (jeweils 
Einzelbrunnen).

(2)  Art und Umfang dieser Wasserversorgungseinrichtung bestimmt die 
Gemeinde.

(3)  Mit dem Betrieb der Wasserversorgungseinrichtung ist keine Gewinn-
erzielungsabsicht der Gemeinde verbunden. 

§ 2
Grundstücksbegriff – Grundstückseigentümer

(1)  Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusammen-
hängende und einem gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum 
desselben Eigentümers, das eine selbstständige wirtschaftliche Einheit 
bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder Teile von 
Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts handelt. Rechtlich ver-
bindliche planerische Festlegungen sind zu berücksichtigen. 

(2)  Die Vorschriften dieser Satzung für die Grundstückseigentümer gelten 
auch für Erbbauberechtigte oder ähnlich zur Nutzung eines Grund-
stücks dinglich Berechtigte. Von mehreren dinglich Berechtigten ist 
jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner. 

§ 3
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende 
Bedeutung:

Versorgungsleitungen:    sind die Wasserleitungen im Wasserversor-
gungsgebiet, von denen die Grundstücksan-
schlüsse abzweigen.

Grundstücksanschlüsse:  sind die Wasserleitungen von der Abzweigstelle
(= Hausanschlüsse)  der Versorgungsleitung bis zur Übergabestelle;
  Sie beginnen mit der Anschlussvorrichtung und 

enden mit der Hauptabsperrungsvorrichtung.
Anschlussvorrichtung:  ist die Vorrichtung zur Wasserentnahme aus der 

Versorgungsleitung, umfassend Anbohrschelle 
mit integrierter und zusätzlicher Absperrarmatur 
oder Abzweig mit Absperrarmatur samt den 
dazugehörenden technischen Einrichtungen.

Hauptabsperrvorrichtung:  ist die erste Armatur auf dem Grundstück, 
mit der die gesamte nachfolgende Wasserver-
brauchsanlage einschließlich Wasserzähler 
abgesperrt werden kann. 

Übergabestelle:  ist das Ende des Grundstücksanschlusses hinter 
der Hauptabsperrvorrichtung im Grundstück/
Gebäude. 

Wasserzähler:  sind Messgeräte zur Erfassung des durchge-
flossenen Wasservolumens. Absperrventile und 
etwa vorhandene Wasserzählerbügel sind nicht 
Bestandteile der Wasserzähler. 

Anlagen des Grund- sind die Gesamtheit der Anlagenteile in Grund- 
stückseigentümers stücken oder in Gebäuden hinter der Übergabe- 
(= Verbrauchsleitungen)  stelle; als solche gelten auch Eigengewinnungs-

anlagen, wenn sie sich ganz oder teilweise im 
gleichen Gebäude befinden. 

§ 4
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1)  Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein Grundstück 
nach Maßgabe dieser Satzung an die Wasserversorgungseinrichtung 
angeschlossen und mit Wasser beliefert wird. 

(2)  Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche 
Grundstücke, die durch eine Versorgungsleitung erschlossen wer-
den. Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet weitergehender 
bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, dass 
eine neue Versorgungsleitung hergestellt oder eine bestehende Versor-
gungsleitung geändert wird. Welche Grundstücke durch die Versor-
gungsleitung erschlossen werden, bestimmt die Gemeinde. 

(3)  Die Gemeinde kann den Anschluss eines Grundstücks an eine beste-
hende Versorgungsleitung versagen, wenn die Wasserversorgung 
wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen technischen oder 
betrieblichen Gründen der Gemeinde erhebliche Schwierigkeiten 
bereitet oder besondere Maßnahmen erfordert, es sei denn, der Grund-
stückseigentümer übernimmt die Mehrkosten, die mit dem Bau und 
Betrieb zusammenhängen, und leistet auf Verlangen Sicherheit. 

(4)  Die Gemeinde kann das Benutzungsrecht in begründeten Einzelfällen 
ausschließen oder einschränken, soweit nicht die Bereitstellung von 
Wasser in Trinkwasserqualität erforderlich ist. Dies gilt auch für die 
Vorhaltung von Löschwasser. 

§ 5
Anschluss- und Benutzungszwang

(1)  Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, die Grund-
stücke, auf denen Wasser verbraucht wird, an die öffentliche Was-
serversorgungseinrichtung anzuschließen (Anschlusszwang). Ein 
Anschlusszwang besteht nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder 
tatsächlich unmöglich ist. 

(2)  Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungseinrich-
tung angeschlossen sind, ist der gesamte Bedarf an Wasser im Rahmen 
des Benutzungsrechts (§ 4) ausschließlich aus dieser Einrichtung zu 
decken (Benutzungszwang). Gesammeltes Niederschlagswasser darf 
ordnungsgemäß für Zwecke der Gartenbewässerung und zur Toiletten-
spülung verwendet werden. Verpflichtet sind die Grundstückseigentü-
mer und alle Benutzer der Grundstücke. Sie haben auf Verlangen der 
Gemeinde die dafür erforderliche Überwachung zu dulden. 

(3)  Vom Benutzungszwang ausgenommen ist der Wasserbezug zur 
Versorgung von Vieh und für die Bewässerung von Gärten, die nicht 
gewerblich betrieben werden. 

§ 6
Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang

(1)  Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf 
Antrag ganz oder zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder die 
Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der 
Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der Antrag auf 
Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei der Gemeinde 
einzureichen. 

(2 )  Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und 
Widerrufsvorbehalt erteilt werden. 

§ 7
Beschränkung der Benutzungspflicht

(1)  Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung auf einen bestimm-
ten Verbrauchszweck oder Teilbedarf beschränkt, soweit das für die 
öffentliche Wasserversorgung wirtschaftlich zumutbar ist und nicht 
andere Rechtsvorschriften oder Gründe der Volksgesundheit entge-
genstehen. 

Gründe der Volksgesundheit stehen einer Beschränkung der Benut-
zungspflicht insbesondere entgegen, wenn für den jeweiligen Ver-
brauchszweck oder Teilbedarf i.S.v. Satz 1 Trinkwasser oder Wasser 
mit der Beschaffenheit von Trinkwasser erforderlich ist und die Ver-
sorgung mit solchem Wasser nur durch die Benutzung der öffentlichen 
Wasserversorgung gewährleistet wird. 

(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. 

(3)  Absatz 1 gilt nicht für die Versorgung von Industrieunternehmen und 
Weiterverteilern sowie für die Vorhaltung von Löschwasser. 

(4)  Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer Eigengewinnungsan-
lage hat der Grundstückseigentümer der Gemeinde Mitteilung zu 
machen; dasselbe gilt, wenn eine solche Anlage nach dem Anschluss 
an die öffentliche Wasserversorgung weiterbetrieben werden soll. 
Er hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass von seiner 
Eigengewinnungsanlage keine Rückwirkungen in das öffentliche 
Wasserversorgungsnetz möglich sind. Bei einer Nachspeisung von 
Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung in 
eine Eigengewinnungsanlage ist ein freier Auslauf zu verwenden 
(Ausführung nach DIN 1988 Teil 4 Nr. 4.2.1.). 

§ 8
Sondervereinbarungen

(1)  Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss berechtigt oder 
verpflichtet, so kann die Gemeinde durch Vereinbarung ein besonderes 
Benutzungsverhältnis begründen. 

(2)  Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser 
Satzung und der Beitrags- und Gebührensatzung entsprechend. Aus-
nahmsweise kann in der Sondervereinbarung Abweichendes bestimmt 
werden, soweit dies sachgerecht ist. 

§ 9
Grundstücksanschluss

(1)  Die Grundstücksanschlüsse stehen vorbehaltlich abweichender Ver-
einbarung im Eigentum der Gemeinde.

(2)  Die Gemeinde bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der 
Grundstücksanschlüsse sowie deren Änderung. Sie bestimmt auch, 
wo und an welcher Versorgungsleitung anzuschließen ist. Der Grund-
stückseigentümer ist vorher zu hören; seine berechtigten Interessen 
sind nach Möglichkeit zu wahren. Soll der Grundstücksanschluss auf 
Wunsch des Grundstückseigentümers nachträglich geändert werden, 
so kann die Gemeinde verlangen, dass die näheren Einzelheiten 
einschließlich der Kostentragungen vorher in einer gesonderten Ver-
einbarung geregelt werden. 

(3)  Der Grundstücksanschluss wird von der Gemeinde hergestellt, ange-
schafft, verbessert, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und 
beseitigt. Er muss zugänglich und vor Beschädigungen geschützt sein. 

(4)  Der Grundstückseigentümer hat die baulichen Voraussetzungen für 
die sichere Errichtung des Grundstücksanschlusses zu schaffen. Die 
Gemeinde kann hierzu schriftlich eine angemessene Frist setzen. Der 
Grundstückseigentümer darf keine Einwirkungen auf den Grund-
stücksanschluss vornehmen oder vornehmen lassen. 

(5)  Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben jede Beschädi-
gung des Grundstücksanschlusses, insbesondere des Undichtwerden 
von Leitungen sowie sonstige Störungen unverzüglich der Gemeinde 
mitzuteilen. 

§ 10
Anlage des Grundstückseigentümers

(1)  Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, für die ordnungsgemäße 
Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der Anlage von 
der Übergabestelle ab, mit Ausnahme des Wasserzählers, zu sorgen. 
Hat er die Anlage oder Teile davon einem anderen vermietet oder sonst 
zur Benutzung überlassen, so ist er neben dem anderen verpflichtet. 

(2)  Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Satzung 
und anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach 
den anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert 
und unterhalten werden. Anlage und Verbrauchseinrichtungen müs-
sen so beschaffen sein, dass Störungen anderer Abnehmer oder der 
öffentlichen Versorgungseinrichtungen sowie Rückwirkungen auf die 
Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. Der Anschluss wasser-
verbrauchender Einrichtungen jeglicher Art geschieht auf Gefahr des 
Grundstückseigentümers. 

(3)  Anlagenteile, die sich vor dem Wasserzähler befinden, können 
plombiert werden. Ebenso können Anlageteile, die zur Anlage des 
Grundstückseigentümers gehören, unter Plombenverschluss genom-
men werden, um eine einwandfreie Messung zu gewährleisten. Die 
dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben der 
Gemeinde zu veranlassen. 

§ 11
Zulassung und Inbetriebsetzung 

der Anlage des Grundstückseigentümers
(1)  Bevor die Anlage des Grundstückseigentümers hergestellt oder 

wesentlich verändert wird, sind der Gemeinde Burgberg folgende 
Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen: 

a)  eine Beschreibung der geplanten Anlage des Grundstückseigentü-
mers und ein Lageplan,

b) der Name des Unternehmers, der die Anlage errichten soll, 
c) Angaben über eine etwaige Eigenversorgung, 
d)  im Falle des § 4 Abs. 3 die Verpflichtung zur Übernahme der 

Mehrkosten. 

Die einzureichenden Unterlagen haben den bei der Gemeinde auf-
liegenden Mustern zu entsprechen. Alle Unterlagen sind von den 
Bauherren und den Planfertigern zu unterschreiben. 

(2)  Die Gemeinde prüft, ob die beabsichtigten Anlagen den Bestim-
mungen dieser Satzung entsprechen. Ist das der Fall, so erteilt die 
Gemeinde schriftlich ihre Zustimmung und gibt eine Fertigung der 
eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zurück. Stimmt 
die Gemeinde nicht zu, setzt sie dem Bauherrn unter Angabe der 
Mängel eine angemessene Frist zur Berichtigung. Die geänderten 
Unterlagen sind sodann erneut einzureichen. Die Zustimmung und 
die Überprüfung befreien den Grundstückseigentümer, den Bauherrn, 
den ausführenden Unternehmer und den Planfertiger nicht von der 
Verantwortung für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung und 
Ausführung der Anlagen. 

(3)  Mit den Installationsarbeiten darf erst nach schriftlicher Zustimmung 
der Gemeinde begonnen werden. Eine Genehmigungspflicht nach 
sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- und wasserrechtlichen 
Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung unberührt. 

(4)  Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen 
nur durch die Gemeinde oder durch ein Installationsunternehmen 
erfolgen, das in ein Installateurverzeichnis der Gemeinde oder eines 
anderen Wasserversorgungsunternehmens eingetragen ist. Leitungen, 
die an Eigengewinnungsanlagen angeschlossen sind, dürfen nur mit 
vorheriger Zustimmung der Gemeinde verdeckt werden; andernfalls 
sind sie auf Anordnung der Gemeinde freizulegen. Die Gemeinde ist 
berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen. 

(5)  Der Grundstückseigentümer hat jede Inbetriebsetzung der Anlagen bei 
der Gemeinde über das Installationsunternehmen zu beantragen. Der 
Anschluss der Anlage an das Verteilungsnetz und die Inbetriebsetzung 
erfolgen durch die Gemeinde oder ihre Beauftragten. 

(6)  Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 kann die Gemeinde Aus-
nahmen zulassen. 

§ 12
Überprüfung der Anlage des Grundstückseigentümers

(1)  Die Gemeinde ist berechtigt, die Anlage des Grundstückseigentü-
mers vor und nach ihrer Inbetriebnahme zu überprüfen. Sie hat auf 
erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann deren 
Beseitigung verlangen. 

(2)  Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder 
erhebliche Störungen erwarten lassen, so ist die Gemeinde berechtigt, 
den Anschluss oder die Versorgung zu verweigern; bei Gefahr für Leib 
oder Leben ist sie hierzu verpflichtet. 

(3)  Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage 
sowie durch deren Anschluss an das Verteilungsnetz übernimmt die 
Gemeinde keine Haftung für die Mängelfreiheit der Anlage. Dies gilt 
nicht, wenn sie bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, die eine 
Gefahr für Leib oder Leben darstellen. 

§ 13
Abnehmerpflichten, Haftung

(1)  Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben den Beauftragten 
der Gemeinde, die sich auf Verlangen auszuweisen haben, den Zutritt 
zu allen der Wasserversorgung dienenden Einrichtungen zu gestatten, 
soweit dies zur Nachschau der Wasserleitungen, zum Ablesen der 
Wasserzähler und zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung und 
die von der Gemeinde auferlegten Bedingungen und Auflagen erfüllt 
werden, erforderlich ist. Der Grundstückseigentümer, ggf. auch die 
Benutzer des Grundstücks, werden davon nach Möglichkeit vorher 
verständigt. 

(2)  Der Grundstückseigentümer und die Benutzer sind verpflichtet, alle 
für die Prüfung des Zustandes der Anlagen erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen. Sie haben die Verwendung zusätzlicher Verbrauchsein-
richtungen vor Inbetriebnahme der Gemeinde mitzuteilen, soweit sich 
dadurch die vorzuhaltende Leistung wesentlich erhöht. 

(3)  Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haften der Gemeinde 
für von ihnen verschuldete Schäden, die auf eine Verletzung ihrer 
Pflichten nach dieser Satzung zurückzuführen sind. 

§ 14
Grundstücksbenutzung

(1)  Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von 
Leitungen einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung von Wasser 
über sein im Versorgungsgebiet liegendes Grundstück sowie sonstige 
Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit diese 
Maßnahmen für die örtliche Wasserversorgung erforderlich sind. 
Diese Pflicht betrifft nur  Grundstücke, die an die Wasserversorgung 
angeschlossen oder anzuschließen sind, die vom Eigentümer im wirt-
schaftlichen Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder zum 
Anschluss vorgesehenen Grundstück genutzt werden oder für die die 
Möglichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. 
Die Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme der Grund-
stücke den Eigentümer in unzumutbarer Weise belasten würde. 

(2)  Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der 
beabsichtigten Inanspruchnahme seines Grundstücks zu benachrich-
tigen. 

(3)  Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen 
verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr 
zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat die Gemeinde zu tragen, 
soweit die Einrichtungen nicht ausschließlich der Versorgung des 
Grundstücks dienen. 

(4)  Wird der Wasserbezug nach § 22 Abs. 2 oder 3 eingestellt, ist der 
Grundstückseigentümer verpflichtet, nach Wahl der Gemeinde die 
Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie noch fünf Jahre 
unentgeltlich zu belassen, sofern dies nicht unzumutbar ist.

(5)  Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und 
Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung 
für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen 
bestimmt sind. 

§ 15
Art und Umfang der Versorgung

(1)  Die Gemeinde stellt das Wasser zu dem in der Beitrags- und Gebüh-
rensatzung aufgeführten Entgelt zur Verfügung. Sie liefert das Wasser 
als Trinkwasser unter dem Druck und in der Beschaffenheit, die in 
dem betreffenden Abschnitt des Versorgungsgebietes üblich sind, 
entsprechend den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den aner-
kannten Regeln der Technik. 

(2)  Die Gemeinde ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des 
Wassers im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen Bestim-
mungen sowie der anerkannten Regeln der Technik zu ändern, sofern 
dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen zwingend erfor-
derlich ist. Die Gemeinde wird eine dauernde wesentliche Änderung 
den Wasserabnehmern nach Möglichkeit mindestens zwei Monate 
vor der Umstellung schriftlich bekannt geben und die Belange der 
Anschlussnehmer möglichst berücksichtigen. Die Grundstückseigen-
tümer sind verpflichtet, ihre Anlagen auf eigene Kosten den geän-
derten Verhältnissen anzupassen. 

(3)  Die Gemeinde stellt das Wasser im Allgemeinen ohne Beschrän-
kung zu jeder Tag- und Nachtzeit am Ende des Hausanschlusses zur 
Verfügung. Dies gilt nicht, soweit und solange die Gemeinde durch 
höhere Gewalt, durch Betriebsstörungen, Wassermangel oder son-
stige technische oder wirtschaftliche Umstände, deren Beseitigung 
ihr nicht zumutbar ist, an der Wasserversorgung gehindert ist. Die 
Gemeinde kann die Belieferung ablehnen, mengenmäßig und zeitlich 
beschränken oder unter Auflagen und Bedingungen gewähren, soweit 
das zur Wahrung des Anschluss- und Benutzungsrechtes der anderen 
Berechtigten erforderlich ist. Die Gemeinde darf ferner die Lieferung 
unterbrechen, um betriebsnotwendige Arbeiten vorzunehmen. Soweit 
möglich, gibt die Gemeinde Absperrungen der Wasserleitung vorher 
öffentlich bekannt und unterrichtet die Abnehmer über Umfang und 
voraussichtliche Dauer der Unterbrechung 

(4)  Das Wasser wird lediglich zur Deckung des Eigenbedarfs für die 
angeschlossenen Grundstücke geliefert. Die Überleitung von Wasser 
in ein anderes Grundstück bedarf der schriftlichen Zustimmung der 
Gemeinde; die Zustimmung wird erteilt, wenn nicht überwiegende 
versorgungswirtschaftliche Gründe entgegenstehen. 

(5)  Für Einschränkungen oder Unterbrechungen der Wasserlieferung und 
für Änderungen des Druckes oder der Beschaffenheit des Wassers, die 
durch höhere Gewalt, Wassermangel oder sonstige technische oder 
wirtschaftliche Umstände, die die Gemeinde nicht abwenden kann, 
oder auf Grund behördlicher Verfügungen veranlasst sind, steht dem 
Grundstückseigentümer kein Anspruch auf Minderung verbrauchsun-
abhängiger Gebühren zu. 

§ 16
Anschlüsse und Benutzung der Wasserleitung für Feuerlöschzwecke
(1)  Sollen auf einem Grundstück private Feuerlöschanschlüsse eingerich-

tet werden, so sind über die näheren Einzelheiten einschließlich der 
Kostentragung besondere Vereinbarungen zwischen dem Grundstück-
seigentümer und der Gemeinde zu treffen. 

(2)  Private Feuerlöscheinrichtungen werden mit Wasserzählern ausgerü-
stet. Sie müssen auch für die Feuerwehr benutzbar sein. 

(3)  Wenn es brennt oder wenn sonst Gemeingefahr droht, sind die Anord-
nungen der Gemeinde, der Polizei und der Feuerwehr zu befolgen; 
insbesondere haben die Wasserabnehmer ihre Leitungen und ihre 
Eigenanlagen auf Verlangen zum Feuerlöschen zur Verfügung zu 
stellen. Ohne zwingenden Grund dürfen sie in diesen Fällen kein 
Wasser entnehmen. 

(4)  Bei Feuergefahr hat die Gemeinde das Recht, Versorgungsleitungen 
und Grundstücksanschlüsse vorübergehend abzusperren. Dem von der 
Absperrung betroffenen Wasserabnehmer steht hierfür kein Entschä-
digungsanspruch zu. 

§ 17
Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke,

Wasserabgabe aus öffentlichen Entnahmestellen
(1)  Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser oder zu son-

stigen vorübergehenden Zwecken ist rechtzeitig bei der Gemeinde zu 
beantragen. Muss das Wasser von einem anderen Grundstück bezogen 
werden, so ist die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentü-
mers beizubringen. Über die Art der Wasserabgabe entscheidet die 
Gemeinde; sie legt die weiteren Bedingungen für den Wasserbezug 
fest. 

(2)  Falls das Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, 
sondern zu anderen vorübergehenden Zwecken entnommen werden 
soll, so stellt die Gemeinde auf Antrag einen Wasserzähler, ggf. 
Absperrvorrichtung und Standrohr zur Verfügung und setzt die Bedin-
gungen für die Benützung fest. 

§ 18
Haftung bei Versorgungsstörungen

(1)  Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer durch Unterbrechung der 
Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung 
erleidet, haftet die Gemeinde aus dem Benutzungsverhältnis oder aus 
unerlaubter Handlung im Falle 

1.  der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des 
Grundstückseigentümers, es sei denn, dass der Schaden von der 
Gemeinde oder einem Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen weder 
vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden ist, 

2.  der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden weder 
durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit der Gemeinde oder 
eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen verursacht worden ist, 

3.  eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vor-
satz noch durch grobe Fahrlässigkeit eines vertretungsberechtigten 
Organs der Gemeinde verursacht worden ist. 

§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vor-
sätzlichem Handeln von Verrichtungsgehilfen anzuwenden. 

(2)  Gegenüber Benutzern und Dritten, an die der Grundstückseigentümer 
das gelieferte Wasser im Rahmen des § 15 Abs. 4 weiterleitet, haftet 
die Gemeinde für Schäden, die diesen durch Unterbrechung der 
Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung 
entstehen, wie einem Grundstückseigentümer. 

(3)  Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Grundstücksei-
gentümern anzuwenden, die diese gegen ein drittes Wasserversor-
gungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen. Die 
Gemeinde ist verpflichtet, den Grundstückseigentümern auf Verlangen 
über die mit der Schadensverursachung durch ein drittes Unternehmen 
zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie 
ihr bekannt sind oder von ihr in zumutbarer Weise aufgeklärt werden 
können und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes 
erforderlich ist. 

(4) Die Ersatzpflicht entfällt bei Schäden unter zwanzig Euro. 

(5) Schäden sind der Gemeinde unverzüglich mitzuteilen. 

§ 19
Wasserzähler

(1)  Der Wasserzähler ist Eigentum der Gemeinde. Die Lieferung, 
Aufstellung, technische Überwachung, Unterhaltung, Auswechslung 
und Entfernung der Wasserzähler sind Aufgabe der Gemeinde; sie 
bestimmt auch Art, Zahl und Größe der Wasserzähler sowie ihren 
Aufstellungsort. Bei der Aufstellung hat die Gemeinde so zu ver-
fahren, dass eine einwandfreie Messung gewährleistet ist; sie hat 
den Grundstückseigentümer zuvor anzuhören und seine berechtigten 
Interessen zu wahren. 

(2)  Die Gemeinde ist verpflichtet, auf Verlangen des Grundstückseigentü-
mers die Wasserzähler zu verlegen, wenn dies ohne Beeinträchtigun-
gen einer einwandfreien Messung möglich ist. Die Gemeinde kann die 
Verlegung davon abhängig machen, dass der Grundstückseigentümer 
sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen. 

(3)  Der Grundstückseigentümer haftet für das Abhandenkommen und die 
Beschädigung der Wasserzähler, soweit ihn hieran ein Verschulden 
trifft. Er hat den Verlust, Beschädigungen und Störungen dieser Ein-
richtungen der Gemeinde unverzüglich mitzuteilen. Er ist verpflichtet, 

sie vor Abwasser, Schmutz- und Grundwasser sowie vor Frost zu 
schützen. 

(4)  Die Wasserzähler werden von einem Beauftragten der Gemeinde 
möglichst in gleichen Zeitabständen oder auf Verlangen der Gemeinde 
vom Grundstückseigentümer selbst abgelesen. Dieser hat dafür zu 
sorgen, dass die Wasserzähler leicht zugänglich sind. 

§ 20
Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze

(1)  Die Gemeinde kann verlangen, dass der Grundstückseigentümer auf 
eigene Kosten an der Grundstücksgrenze nach seiner Wahl einen 
geeigneten Wasserzählerschacht oder Wasserzählerschrank anbringt, 
wenn 

1. das Grundstück unbebaut ist oder
2.  die Versorgung des Gebäudes mit Grundstücksanschlüssen erfolgt, 

die unverhältnismäßig lang sind oder nur unter besonderen 
Erschwernissen verlegt werden können, oder 

3.  kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers 
vorhanden ist.

(2)  Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Einrichtungen in ord-
nungsgemäßem Zustand und jederzeit zugänglich zu halten. 

§ 21
Nachprüfung der Wasserzähler

(1)  Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung der 
Wasserzähler durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte 
Prüfstelle im Sinne des § 6 Abs. 2 des Eichgesetzes verlangen. Stellt 
der Grundstückseigentümer den Antrag auf Prüfung nicht bei der 
Gemeinde, so hat er diese vor Antragstellung zu benachrichtigen. 

(2)  Die Gemeinde braucht dem Verlangen auf Nachprüfung der Wasser-
zähler nur nachzukommen, wenn der Grundstückseigentümer sich 
verpflichtet, die Kosten zu übernehmen, falls die Abweichung die 
gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschreitet. 

§ 22
Änderungen; Einstellung des Wasserbezugs

(1)  Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist der Gemeinde unver-
züglich schriftlich mitzuteilen. 

(2)  Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benutzung der Wasserver-
sorgungseinrichtung nicht verpflichtet ist, den Wasserbezug aus der 
öffentlichen Wasserversorgung vollständig einstellen, so hat er das 
mindestens eine Woche vor dem Ende des Wasserbezugs schriftlich 
der Gemeinde zu melden. 

(3)  Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung Verpflichteter den Was-
serbezug einstellen, hat er bei der Gemeinde Befreiung nach § 6 zu 
beantragen. 

§ 23
Einstellung der Wasserlieferung

(1)  Die Gemeinde ist berechtigt, die Wasserlieferung ganz oder teilweise 
fristlos einzustellen, wenn der Grundstückseigentümer oder Benutzer 
dieser Satzung oder sonstigen die Wasserversorgung betreffenden 
Anordnungen zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich ist, um 

1.  eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder 
Anlagen abzuwenden, 

2.  den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder 
vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern oder 

3.  zu gewährleisten, dass Störungen anderer Abnehmer, störende 
Rückwirkungen auf Einrichtungen der Gemeinde oder Dritter oder 
Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. 

(2)  Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung 
einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist die Gemeinde berech-
tigt, die Versorgung zwei Wochen nach Androhung einzustellen. 
Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Einstellung außer Verhältnis 
zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hinreichende Aussicht 
besteht, dass der Grundstückseigentümer seinen Verpflichtungen 
nachkommt. Die Gemeinde kann mit der Mahnung zugleich die Ein-
stellung der Versorgung androhen. 

(3)  Die Gemeinde hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, 
sobald die Gründe für die Einstellung entfallen sind. 

§ 24
Ordnungswidrigkeiten

Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße belegt werden, wer 

1.  den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang (§ 5) 
zuwiderhandelt,

2.  eine der in § 9 Abs. 5, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 2 und § 22 Abs. 1 und 2 
festgelegten Melde-, Auskunfts- und Vorlagepflichten verletzt, 

3.  entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung der Gemeinde mit den Installa-
tionsarbeiten beginnt, 

4.  gegen die von der Gemeinde nach § 15 Abs. 3 Satz 3 angeordneten 
Verbrauchseinschränkungen oder Verbrauchsverbote verstößt. 

§ 25
Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel

(1)  Die Gemeinde kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehen-
den Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall erlassen. 

(2)  Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Hand-
lungen, eines Duldens oder Unterlassens gelten die Vorschriften des 
Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes. 

§ 26
Inkrafttreten

(1) Die Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 

(2)  Gleichzeitig tritt die Satzung für die öffentliche Wasserversorgungs-
einrichtung der Gemeinde Burgberg i.Allgäu (Wasserabgabesatzung 
– WAS) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 12.12.1991 
(Amtsblatt des Landkreises Oberallgäu Nr. 51 vom 20.12.1991), 
zuletzt geändert durch die 2. Satzung zur Änderung der Wasserabga-
besatzung vom 11.12.2014 (Amtsblatt des Landkreises Oberallgäu Nr. 
51 vom 16.12.2014) außer Kraft. 

Burgberg i. Allgäu, den  13.12.2022
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gez.: André Eckardt, Erster Bürgermeister  356

Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung  
der Gemeinde Burgberg i.Allgäu

(BGS/WAS)
vom 13.12.2022

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die 
Gemeinde Burgberg i.Allgäu folgende Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Wasserabgabesatzung:

§ 1
Beitragserhebung

Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwands für die Herstellung der 
Wasserversorgungseinrichtung einen Beitrag.

§ 2
Beitragstatbestand

Der Beitrag wird erhoben für

1.  bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare 
Grundstücke, wenn für sie nach § 4 WAS ein Recht zum Anschluss an 
die Wasserversorgungseinrichtung besteht, 

oder

2.  tatsächlich angeschlossene Grundstücke.

§ 3
Entstehen der Beitragsschuld

(1)  Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbe-
standes. Ändern sich die für die Beitragsbemessung maßgeblichen 
Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht die – zusätzliche 
– Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme.

(2)  Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitrag-
statbestand vor dem Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, entsteht die 
Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung.

§ 4
Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld 
Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist.
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§ 5
Beitragsmaßstab

(1)  Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche 
der vorhandenen Gebäude berechnet. Die beitragspflichtige Grund-
stücksfläche wird bei Grundstücken von mindestens 2.000 m² Fläche 
(übergroße Grundstücke) in unbeplanten Gebieten

•  bei bebauten Grundstücken auf das 3fache der beitragspflichtigen 
Geschossfläche, mindestens jedoch 2.000 m²,

•  bei unbebauten Grundstücken auf 2.000 m² begrenzt.

(2)  Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in 
allen Geschossen zu ermitteln. Keller werden mit der vollen Fläche 
herangezogen. Dachgeschosse werden nur herangezogen, soweit sie 
ausgebaut sind. Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach 
der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Wasserver-
sorgung auslösen oder die nicht angeschlossen werden dürfen, werden 
nicht zum Geschossflächenbeitrag herangezogen; das gilt nicht für 
Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich an die Wasserversorgung 
angeschlossen sind. Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer 
Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen.

(3)  Bei Grundstücken, für die nur eine gewerbliche Nutzung ohne Bebau-
ung zulässig ist, sowie bei sonstigen unbebauten, aber bebaubaren 
Grundstücken wird als Geschossfläche ein Viertel der Grundstücks-
fläche in Ansatz gebracht. Grundstücke, bei denen die zulässige oder 
für die Beitragsbemessung maßgebliche vorhandene Bebauung im 
Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung 
hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke im Sinn 
des Satzes 1, Alternative 1.

(4)  Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung 
der für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände, soweit sich 
dadurch der Vorteil erhöht. Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere

•  im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen 
Flächen, soweit für diese bisher noch keine Beiträge geleistet wor-
den sind,

•  im Fall der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich geschaf-
fenen Geschossflächen sowie im Fall des Abs. 1 Satz 2 für die sich 
aus ihrer Vervielfachung errechnende zusätzliche Grundstücksfläche,

•  im Fall der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes 
oder Gebäudeteils im Sinn des § 5 Abs. 2 Satz 4, soweit infolge 
der Nutzungsänderung die Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit 
entfallen.

(5)  Wird ein unbebautes, aber bebaubares Grundstück, für das ein Beitrag 
nach Abs. 3 festgesetzt worden ist, später bebaut, wird der Beitrag 
nach Abzug der nach Abs. 3 berücksichtigten Geschossflächen und 
den nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grundstücksflächen neu berechnet. 
Dieser Betrag ist nachzuentrichten. Ergibt die Gegenüberstellung ein 
Weniger an Geschossflächen, ist für die Berechnung des Erstattungs-
betrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach dem der ursprüngliche 
Beitrag entrichtet worden ist.

§ 6
Beitragssatz

(1)  Der Beitrag beträgt

a) pro m² Grundstücksfläche 0,80 €

b) pro m² Geschossfläche 4,50 €

§ 7
Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides 
fältig.

§ 7a
Beitragsablösung

Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. 
Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des 
Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 8
Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse

(1)  Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneu-
erung, Veränderung und Beseitigung sowie für die Unterhaltung der 
Grundstücksanschlüsse im Sinn des § 3 WAS ist mit Ausnahme des 
Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßengrund liegenden Teile 
der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe 
zu erstatten.

(2)  Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maß-
nahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des Erstat-
tungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter 
ist; mehrere Schuldner (Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte) sind 
Gesamtschuldner. § 7 gilt entsprechend.

(3)  Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst werden. 
Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des 
Erstattungsanspruchs. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 9
Gebührenerhebung

Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Wasserversorgungseinrich-
tung Grundgebühren (§ 9a) und Verbrauchsgebühren (§ 10).

§ 9a
Grundgebühr und Zählergebühr

(1)  Die Grundgebühr wird nach dem Dauerdurchfluss (Q3) der verwende-
ten Wasserzähler berechnet. Befinden sich auf einem Grundstück nicht 
nur vorübergehend mehrere Wasseranschlüsse, wird die Grundgebühr 
nach der Summe des Dauerdurchflusses der einzelnen Wasserzähler 
berechnet. Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der Dauer-
durchfluss geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche Wasserentnah-
me messen zu können.

(2)  Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit 
Dauerdurchfluss

bis 4 m³/h  155,00 €/Jahr
bis 10 m³/h  205,00 €/Jahr
über 10 m³/h  415,00 €/Jahr.

(3)  Die Zählergebühr wird für Bauwasser und für bewegliche Wasser-
zähler berechnet. Sie beträgt bei Wasserzählern mit einem Dauer-
durchfluss 

bis 4 m³/h  0,40 €/Tag
bis 10 m³/h  0,50 €/Tag.

§ 10
Verbrauchsgebühr

(1)  Die Verbrauchsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze 
nach der Menge des aus der Wasserversorgungseinrichtung entnom-
menen Wassers berechnet. Die Gebühr beträgt 1,45 € pro Kubikmeter 
entnommenen Wassers.

(2)  Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzähler ermittelt. Er 
ist von der Gemeinde zu schätzen, wenn

1. Ein Wasserzähler nicht vorhanden ist,

2.  Der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermög-
licht wird, oder

3.  Sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasserzähler 
den wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt.

(3)  Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzäh-
ler verwendet, beträgt die Gebühr 1,45 € pro Kubikmeter entnom-
menen Wassers. 

§ 11
Entstehen der Gebührenschuld

(1)  Die Verbrauchsgebühr entsteht mit der Wasserentnahme.

(2)  Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt 
der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. Der Tag wird 
im erstmals ergehenden Bescheid bestimmt. Im Übrigen entsteht die 
Grundgebühr mit dem Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tages-
bruchteils der Jahresgrundgebührenschuld neu. Die Grundgebühr 
endet mit dem Tag, in dem der Wasserzähler ausgebaut wird. 

Die Zählergebührenschuld (§ 11 Abs. 3) entsteht erstmals mit dem Tage 
der Übergabe des Zählers an den Gebührenschuldner und im Übrigen mit 
Beginn eines jeden Tages, an dem der Gebührenschuldner den Zähler im 
Besitz hat. 

§ 12
Gebührenschuldner

(1)  Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebüh-

renschuld Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des 
Grundstücks dinglich berechtigt ist.

(2)  Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück 
befindlichen Betriebs.

(3)  Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 13
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung

(1)  Der Verbrauch wird jährlich zum 31.12. abgerechnet. Die Grund- und 
die Verbrauchsgebühr werden einen Monat nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides fällig. Das gleiche gilt bei Abrechnung innerhalb 
des Jahres.

(2)  Auf die Gebührenschuld sind zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August 
und 15. November jeden Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines Vier-
tels der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten. Fehlt eine solche 
Vorjahresabrechnung, setzt die Gemeinde die Höhe der Vorauszah-
lungen unter Schätzung des Jahresgesamtverbrauchs fest.

§ 14
Mehrwertsteuer

Zu den Beiträgen, Kostenerstattungsansprüchen und Gebühren wird die 
Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe erhoben.

§ 15
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde 
für die Höhe der Abgabe maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu 
melden und über den Umfang dieser Veränderungen – auf Verlangen auch 
unter Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft zu erteilen.

§ 16
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft.

(2)  Gleichzeitig tritt die Satzung vom 18. Dezember 1996 (Amtsblatt für 
den Landkreis Oberallgäu vom 31.12.1996, Nr. 55), zuletzt geändert 
durch die 4. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensat-
zung zur Wasserabgabesatzung vom 14. November 2006 (Amtsblatt 
für den Landkreis Oberallgäu vom 21.11.2006, Nr. 47) außer Kraft.

Burgberg i.Allgäu, den 13.12.2022
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Bekanntmachung der Gemeinde Burgberg i. Allgäu

5. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung  
zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS)

Die Gemeinde Burgberg i. Allgäu erlässt aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung:

§ 1
Änderung der Satzung

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Gemeinde Burgberg i. Allgäu (BGS-EWS) vom 17.12.1996 (Amtsblatt 
für den Landkreis   Oberallgäu Nr. 54 vom 24.12.1996), zuletzt geändert 
durch die 4. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung (BGS-EWS) vom 14.12.2018 (Amtsblatt für den Landkreis 
Oberallgäu Nr. 51 vom 18.12.2018) wird wie folgt geändert:

§ 9 Abs. 1wird wie folgt gefasst:

(1)  Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze 
nach der Menge der Abwässer berechnet, die der Entwässerungsein-
richtung von den angeschlossenen Grundstücken zugeführt werden. 
Die Gebühr beträgt 3,15 € pro Kubikmeter Abwasser. 

§ 2
Inkrafttreten der Änderung

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2023 in Kraft.

Burgberg i. Allgäu, den 13.12.2022
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Öffentliche Zustellung

Sonthofen, 15. Dezember 2022, Nr. 1, Az.: 142 SF-La/OA-RM2002, 
Landkreis Bürgerservice, Frau Landerer, Oberallgäuer Platz 2, 87527 
Sonthofen, Zi. E.05, Telefon: 08321/612-900, Telefax: 08321/612-350, 
E-Mail: buergerservice@lra-oa.bayern.de

Zulassungsrecht;
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herr Giusep-
pe Fagone geb.: 03.01.1984 in Catania, zuletzt wohnhaft in: Bür-
germeister-Hertlein-Str. 6, 87534 Oberstaufen, Fahrgestellnummer 
WBAHT710503D88830, amtl. Kennz.: OA-RM2002, Öffentliche Zustel-
lung des Eingriffsverwaltungsbescheids vom 15. Dezember 2022, Nr. 1 
Az. 142 SF-La/OA-RM2002 gemäß Art. 41 BayVwVfG i. V. m. Art. 15 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 VwZVG

Der derzeitige Aufenthaltsort des vorgenannten Empfängers ist unbekannt 
nach Italien verzogen

Zustellungsversuche des o.g. Bescheids durch die Post blieben unter der 
angegebenen Anschrift erfolglos ebenso anschließende Ermittlungen über 
den aktuellen Aufenthalt.

Das o.g. Schriftstück wird daher gemäß Art. 15 VwZVG öffentlich 
zugestellt.

Der Bescheid vom 14.12.2022, Nr. 1, Az:142 SF-La/OA-RM2002, liegt 
bei der Zulassungsstelle des Landratsamtes Oberallgäu, Oberallgäuer 
Platz 2, 87527 Sonthofen, Zi. E.05, während der Dienststunden zur Abho-
lung durch den Betroffenen auf.

Bekanntmachung der Stadt Immenstadt i.Allgäu
Öffentliche Bekanntmachung der Wirksamkeit der 13. Änderung 

des Flächennutzungsplanes im Bereich „Stadtalpe“ 

Das Landratsamt Oberallgäu hat die vom Stadtrat der Stadt Immenstadt i. 
Allgäu am 28.09.2022 in öffentlicher Sitzung beschlossene 13. Änderung 
des Flächennutzungsplanes „Stadtalpe“ mit Erlass vom 12.12.2022 auf 
Grund von § 6 Abs. 1 BauGB genehmigt. Für den räumlichen Geltungs-
bereich der Änderung des Flächennutzungsplanes ist der Lageplan in der 
Fassung vom 19.07.2022 maßgebend.

Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gem. § 6 Abs. 5 BauGB 
ortsüblich bekannt gemacht.

Die Änderung des Flächennutzungsplanes wird mit dieser Bekanntma-
chung wirksam.

Die Änderung des Flächennutzungsplanes kann einschließlich der Begrün-
dung mit Umweltbericht bei der Stadt Immenstadt i. Allgäu (Kirchplatz 
7, 87509 Immenstadt i. Allgäu), Zimmer 313, während der allgemeinen 

Sonthofen, den 20. Dezember 2022
gez.: Indra Baier-Müller, Landrätin

Es erfolgt der besondere Hinweis, dass durch die öffentliche Zustellung 
Fristen (z.B. Rechtsbehelfsfrist) in Gang gesetzt werden können, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (vgl. Art. 15 Abs.2 Satz 3 
VwZVG).

Der Bescheid gilt nach Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG als öffentlich zuge-
stellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei 
Wochen vergangen sind.
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Bekanntmachung

Vollzug der Wassergesetze;
Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Baugebiet „An der 

Sägemühle“ in den Schanzbach – Neuerteilung –
Antragsteller: Gemeinde Burgberg, Grüntenstr. 2, 87545 Burgberg

I.   Der Antragsteller beantragt im Rahmen der Einleitung von Nie-
derschlagswasser aus dem Baugebiet „An der Sägemühle“ in den 
Schanzbach die Neuerteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis für die 
Einleitung von Niederschlagswasser in den Schanzbach.

II.  Das Vorhaben wird bekanntgemacht mit dem Hinweis, dass

1.   die Pläne für die beantragte wasserrechtliche Erlaubnis vom 
28.12.2022 bis zum 30.01.2023 bei der Gemeinde, Bauamt im 
Erdgeschoss während der Dienststunden, zur öffentlichen Einsicht 
ausliegen, 

2.  die Antragsunterlagen auch unter https://www.oberallgaeu.org/
landkreis-politik-kommunales-ehrenamt/oeffentliche-bekanntma-
chungen heruntergeladen werden können und

3.  jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, bis 
zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Gemeinde oder beim Landratsamt Oberallgäu 
Einwendungen gegen den Plan erheben kann,

4.  bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin auch 
ohne ihn verhandelt werden kann und verspätete Einwendungen bei 
der Erörterung und Entscheidung unberücksichtigt bleiben können,

5. a)  die Personen, die Einwendungen erhoben haben, von dem Erör-
terungstermin durch öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt 
werden können,

    b)  die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann, wenn mehr 
als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind.
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Öffnungszeiten eingesehen werden. Jedermann kann die Änderung des 
Flächennutzungsplanes mit Begründung sowie die zusammenfassende 
Erklärung über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergeb-
nisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in der Änderung des 
Flächennutzungsplanes berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen 
der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden 
anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, bei der Stadt 
Immenstadt i. Allgäu einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Zudem ist die Änderung des Flächennutzungsplanes mit Begründung und 
der zusammenfassenden Erklärung im Internet unter https://www.stadt-
immenstadt.de/wirtschaft-bauen-umwelt/bauen-planen/rechtskraeftige-
bebauungsplaene/ und unter https://geoportal.bayern.de/bauleitplanungs-
portal eingestellt und einsehbar.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 215 Abs. 1 BauGB eine 
beachtliche Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1-3 des BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksich-
tigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 

und/oder ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des 
Abwägungsvorgangs unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von 
Rechtsvorschriften oder den Mangel des Abwägungsvorgangs begründen 
soll, ist darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).

Immenstadt i. Allgäu, den 15.12.2022
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